
 

 

Anlage C 
SYNOPSE 

 
Kürzungen bei Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld  

im Bund und in den Ländern 
 
                   Stand: Juli 2004 
 
 Weihnachtsgeld Urlaubsgeld 
 
Einheitlich für West  
bzw. Ost 
Ursprungswerte 2003 

 
West:  84,29 Prozent der Dezemberbezüge 
Ost:     63,22 Prozent der Dezemberbezüge 

 
West: 
bis Besoldungsgruppe  A8 332,34 Euro 
übrige Besoldungsgruppen 255,65 Euro 
Ost: 
alle Besoldungsgruppen 255,65 Euro 

 
Bund 

 
Besoldungsempfänger: 
5 Prozent der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge (60 Prozent). 
Die Teilnahme der Sonderzahlung an Einkommenserhöhungen ist durch Gesetz  
zu regeln. 
 
Versorgungsempfänger:  
4,17 Prozent der Versorgungsbezüge für das Kalenderjahr (ca. 50 Prozent). 
Die Teilnahme der Sonderzahlung an Erhöhungen der Versorgungsbezüge ist ausge-
schlossen. 
 

 
Streichung 

 
Baden-Württemberg 

 
Monatliche Auszahlung von 5,33 Prozent der Bemessungsgrundlage. 
Dynamisierung und Ruhegehaltfähigkeit sind beschlossen. 
Monatlicher Sonderbetrag: 2,13 Euro pro Kind 
 

 
Streichung 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Weihnachtsgeld Urlaubsgeld 
Bayern Besoldungsempfänger: 

bis A11 70 Prozent der Grundbezüge des Kalenderjahres 
Anwärter: 70 Prozent der Grundbezüge des Kalenderjahres 
ab A12 65 Prozent der Grundbezüge des Kalenderjahres 
 
Versorgungsempfänger:  
bis A11 60 Prozent der Grundbezüge des Kalenderjahres 
ab A12 56 Prozent der Grundbezüge des Kalenderjahres 
Familienzuschlag: 84,29 Prozent. Regelung für drei Jahre festgeschrieben. 
Sonderbetrag: 2,13 € pro Kind 

bis A8 und Anwärter: 
monatlicher Erhöhungsbetrag von 8,33 € 
 
Regelung für drei Jahre festgeschrieben. 

Berlin Besoldungsempfänger:  640,-- Euro  
Versorgungsempfänger: 320,-- Euro 
Anwärter/innen: 200,-- Euro 
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 

Streichung 

Brandenburg Kürzung; sozial gestaffelt Streichung 
Bremen 2004: einfacher Dienst: keine Kürzung 

          mittlerer Dienst: 55 Prozent 
          gehobener Dienst: 50 Prozent 
          höherer Dienst: 45 Prozent 
 
2005: einfacher Dienst: keine Kürzung 
          mittlerer Dienst: 50 Prozent 
          gehobener Dienst: 45 Prozent 
          höherer Dienst: 40 Prozent 

Streichung 

Hamburg A2 bis A12 sowie Anwärter: 66 Prozent  
übrige Besoldungsgruppen: 60 Prozent 
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 
ab 2007: Bemessungsfaktor Basis Dez. 1993 

bis A8 332,34 Euro  
erst ab 2007:  
ab A9 255,65 Euro 

Hessen 2004: aktive Beamte: 5,0 Prozent der monatlichen Bezüge 
Versorgungsempfänger: 4,17 Prozent der monatlichen Bezüge 
Sonderbetrag: 2,13 Euro pro Kind 

A2 bis A8 161,17 Euro 

Mecklenburg-
Vorpommern 

A1 bis A9 48,5 Prozent                       } 
A10 bis A12 42,5 Prozent                   } der Dez.-Bezüge 2002 (West) 
übrige Besoldungsgruppen: 37,5 v.H. }   
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 
 

Streichung 

 Weihnachtsgeld Urlaubsgeld 



 

 

Niedersachsen 2004:      4,17 Prozent der monatlichen Bezüge 
               Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind (im Juli) 
 
ab 2005: Streichung des Weihnachtsgeldes 
 

 bis A8 120,-- Euro 

Nordrhein-Westfalen (bis 2005)  
A2 bis A6 84,29 Prozent (aktive Beamte und Pensionäre) 
A7 bis A8 70 Prozent      (aktive Beamte und Pensionäre) 
 
ab A9 50 Prozent (aktive Beamte; Versorgungsempfänger: 47 Prozent) 
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 
 

 Streichung 

Rheinland-Pfalz 2004: 4,17 Prozent der monatlichen Bezüge 
          monatlicher Sonderbetrag: 2,13 Euro pro Kind 
 

 bis A8 200,-- Euro 
 Sonderbetrag  für Kinder 40,-- Euro 

Saarland 2004: 
A2 bis A6:      70 Prozent       plus Sonderbetrag: 25,56 € pro Kind 
A7 bis A10:    66 Prozent       plus Sonderbetrag: 25,56 € pro Kind 
A11 bis A 14: 62 Prozent       plus Sonderbetrag: 25,56 € pro Kind 
ab A15:          58 Prozent       plus Sonderbetrag: 25,56 € pro Kind 
 
Kinderanteil im Fam.-Zuschlag wird ungeschmälert (zu 100 v.H.) gezahlt; 
aber „Deckelung“ Weihnachtsgeld für alle Besoldungsgruppen auf max. 3.200,- Euro bzw
(Aktive) bzw. 2.400 Euro (Versorgungsempfänger);  
 
2005: 
Nach Informationen von Anfang 2005 sind angesichts der Haushaltsnotlage weitere Verschlechterungen, z.B. Z
von Weihnachtsgeld nur noch als Sockelbetrag plus kleiner „Kinderzuschlag“ politisch angedacht. NäheNäheres
im Frühjahr 2005 verlauten. 
 

ab 2004: A2 bis A8 165,-- Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005: 
Siehe links! 
 

Sachsen mittlerer Dienst: 1.025,-- Euro 
gehobener Dienst: 1.200,-- Euro 
höherer Dienst bis A 16: 1.500,-- Euro 
höherer Dienst B-Besoldung: 1.800,-- Euro 
Anwärter/innen: 350,-- Euro 
 

 Streichung 

Sachsen-Anhalt einfacher und mittlerer Dienst: 950,-- Euro 
gehobener Dienst: 1.250,-- Euro 
höherer Dienst: 1.500,-- Euro 
B-Besoldung: 1.900,-- Euro 
Anwärter/innen: 350,-- Euro 
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 

 Streichung 



 

 

 
 
 

 Weihnachtsgeld Urlaubsgeld 
Schleswig-Holstein A2 bis A6 70 Prozent      } 

A7 bis A9 67 Prozent      }    Dezemberbezüge 2003 
A10 bis A13 64 Prozent  }    (keine Dynamisierung) 
ab A14 60 Prozent          }               
Sonderbetrag: 25,56 Euro pro Kind 
 

bis A8 332,34 Euro 
A9 bis A10 255,56 Euro 

Thüringen A2 bis A9 und Anwärter 3,75 Prozent      }     
A10 bis A13 3,55 Prozent                         }   Monatsbezüge (Ost) (ohne FZ) 
übrige Besoldungsgruppen 3,34 Prozent } 
Sonderbetrag: 2,13 Euro pro Kind - zzgl. 8,4 Prozent  
des zustehenden Familienzuschlags (FZ) 
 

Streichung 

 


